
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/10/24 9ObA273/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1990

Norm

ZPO §237 A

Rechtssatz

Zieht der Kläger seine gegen ein parteiunfähiges Gebilde (Reisebüro) gerichtete Klage allein deshalb zurück, um dem in

der ersten Tagsatzung erhobenen Einwand der "Beklagten", es ermangle ihr der Prozeßfähigkeit, Rechnung zu tragen,

bedarf die Klagerücknahme keiner Zustimmung der "Beklagten".
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